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Antrag auf Erteilung einer Sonderteilnahmeberechtigung

Nr. des Teilnehmerausweises beim Stammverein:

Einsatzbereich des Spielers im Zweitverein:

Jugendbereich Seniorenbereich

Bezeichnung der Liga:

Bezeichnung der Mannschaft mit Ordnungszahl:

Einsatz des Spielers im Wettbewerb: 2008/2009

Name, Vorname ,

Geburtsdatum . . Geschlecht (m/w)

Nr. des Stammvereins 0 7 Nr. des Zweitvereins 0 7
LV Verein LV Verein

Mit der Unterschrift gibt der Antragsteller sein Einverständnis zur maschinellen Erfassung, Speicherung und Auswertung der Daten. Spieler
und Verein bestätigen die Richtigkeit der gemachten Angaben. Der Stammverein erklärt mit der Unterschrift sein Einverständnis mit der
Erteilung der Sonderteilnahmeberechtigung für den Zweitverein. Der Zweitverein bestätigt mit der Unterschrift die Mitgliedschaft des Spielers in
seinem Verein. Beiden Vereinen ist bekannt, dass die Sonderteilnahmeberechtigung beim Wechsel des Stammvereins mit sofortiger Wirkung

erlischt. Mit der Unterschrift bestätigt der Antragsteller ferner, dass die o.a. Regelung des § 18 Abs. 3 NBV-JO beachtet wird.

Eigenhändige Unterschrift des
Abteilungsleiters des Stammvereins oder

seines Vertreters im Amt

Eigenhändige Unterschrift des Spielers
(bei Minderjährigen des
gesetzlichen Vertreters)

Vereins-
siegel

Vereins-
siegel

Eigenhändige Unterschrift des
Abteilungsleiters des Zweitvereins oder

seines Vertreters im Amt

Eingangsdatum + Einverständnis des LV
des Stammvereins

Eingangsdatum + Einverständnis des LV
des Zweitvereins

ACHTUNG!
Einschränkung der STB

gem. § 18 Abs. 3 NBV-JO:

Jugendliche mit einer Sonderteilnahme-
berechtigung sind nicht in den untersten
Jugendspielklassen der Bezirke teilnahme-
berechtigt. Dies gilt nicht, wenn in der
betreffenden Altersklasse des Bezirks nur
eine Spielklasse besteht.
Dies ist bei Antragstellung zu beachten!


